
Der Kreistag

des Landkreises Teltow-Fläming

Vorlagennummer: B-7-5920/26-EB

Der Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming beschloss auf seiner Sitzung am Montag, dem
27.04.2026 im öffentlichen Teil:

1. Der Kreistag nimmt die schriftlichen Gründe zum Urteil des Oberverwaltungsgerichts

Berlin-Brandenburg vom 28.01.2026 – OVG 6 A 13/25 – zur Kenntnis.

2. Der Kreistag beschließt, die gegen die Nichtzulassung der Revision im Urteil des

Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 28.01.2026 – Az. OVG 6 A 13/25 –

bereits fristwahrend eingelegte Beschwerde aufrechtzuerhalten und zu begründen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die hierfür erforderlichen weiteren Schritte zu

veranlassen und eine anwaltliche Bevollmächtigung zu beauftragen.

Luckenwalde, 27.04.2026

Eichelbaum
Vorsitzender des Kreistages


